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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Behandlung und Finanzie
rung von Mindergewinnen bzw. außerplanmäßigen 

Verlusten in der volkseigenen Wirtschaft.
Vom 25. September 1959

Auf Grund des § 11 der Verordnung vom 23. Juli 1959 
über die Behandlung und Finanzierung von Minder- 
gtewinnen bzw. außerplanmäßigen Verlusten in der 
volkseigenen Wirtschaft (GBl. I S. 645) wird im Ein
vernehmen mit der Staatlichen Plankommissäon und 
dem Präsidenten der Deutschen Notenbank folgendes 
bestimmt:
Zu §*2 Abs. 1 der Verordnung

§ 1
(1) Der Mindergewinn bzw. außerplanmäßige Verlust 

ist auf der Grundlage des geplanten Betriebsergebnisses 
zu ermitteln.

(2) Sofern Veränderungen des Betriebsergebnisses auf 
Grund der Einführung neuer Erzeugnisse in die Pro
duktion b?.w. der bedarfsgerechten Produktion nach § 3 
der Anordnung vom 28. April 1959 über die Aufstellung 
und Abrechnung der Finanzpläne — Veränderung von 
Finanzplänen — (GBl. I S. 523) eintreten, ist das nach 
§§ 7 und 8 dieser Anordnung festgelegte Betriebsergeb
nis zugrunde zu legen.

(3) Freiwillige Erhöhungen des Staatsplanes werden 
bei der Ermittlung der Mindergewinne bzw. außerplan
mäßigen Verluste außer acht gelassen.
Zu § 3 Abs. 2 der Verordnung

§ 2
(1) Im Aufholplan sind die Maßnahmen aufzuführen, 

die im Ergebnis der Beratung mit den Werktätigen im 
Betrieb zur Aufholung der Mindergewinne bzw. außer
planmäßigen Verluste eingeleitet werden sollen. Gleich

zeitig sind die sich aus der Verwirklichung der Maß
nahmen ergebenden Möglichkeiten für die Rückzahlung 
der Überbrückungsdarlehen festzulegen.

(2) Der Betriebsleiter ist verpflichtet, die Durchfüh
rung der im Aufholplan festgelegten Maßnahmen zu 
kontrollieren.
Zu § 4 der Verordnung

§ 3
Die Verspätungszinsen sind von den Betrieben viertel

jährlich zu ermitteln und an die zuständige Abteilung 
Finanzen des Rates des Kreises bzw. das zuständige 
fachlich übergeordnete Organ abzuführen.
Zu § 6 Abs. 1 der Verordnung

§ 4
Die Bank ist berechtigt, vom Übertrag des nicht frist

gerecht getilgten Überbrückungsdarlehens auf ein Son
derkonto „Überfälliges Uberbrückungsdarlehen“ abzu- 

, sehen und die vorgesehenen Sanktionen auszusetzen, 
' wenn die Abweichung der effektiven Tilgung von der 
vorgesehenen nur gering ist (bis zu 10 %).
Zu § 7 der Verordnung

§ 5
(1) Die Finanzschuld ist vom Betrieb bis zum 15. Fe

bruar des folgenden Jahres zu ermitteln.
(2) Ist die Kostenüberschreitung größer als die Diffe

renz zwischen geplantem Betriebsergebnis und erreich
tem Betriebsergebnis, gilt als Finanzschuld höchstens 
die Differenz zwischen geplantem Betriebsergebnis und 
erreichtem Betriebsergebnis.

(3) Die ermittelte Finanzschuld ist bis zum 15. Märr 
des folgenden Jahres in gemeinsamer Beratung des

. übergeordneten Organs, der zuständigen Abteilung Fi
nanzen des Rates des Kreises und der zuständigen Bank 
mit dem Betrieb zu prüfen und zu bestätigen.
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